
Vereinbarung über die Information und Anhörung der Mitarbeiter und 
Mitarbeitervertretungen der Bosch-Gruppe in Europa

Präambel 

Die Internationalisierung des Geschäfts und der Europäische Binnenmarkt bewirken eine 
Änderung im Denken der Mitarbeiter und in den Strukturen der Bosch-Gruppe. Bei dem In-
tegrationsprozess bilden wirtschaftliche und soziale Aspekte gemeinsam die Basis für eine 
zukunftsorientierte Unternehmenspolitik und für die Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit 
auf den Weltmärkten. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei das faire Miteinander von Unternehmensleitungen, Mitarbei-
tern und deren Vertretungen. Die rechtzeitige gegenseitige Information gehört hierzu ebenso 
wie die Chance für alle Beteiligten, die eigenen Vorstellungen in den Dialog einzubringen. 
Ein länderübergreifender Informations- und Meinungsaustausch wird das gegenseitige Ver-
ständnis und das Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einer führenden europäischen Unter-
nehmensgruppe sowie die Bereitschaft zur Zusammenarbeit fördern. Die nachfolgende Ver-
einbarung soll hierzu einen Beitrag leisten. 

Ein europaweiter Dialog muß der Vielfalt der Bosch-Gruppe und ihrer Präsenz in den Staa-
ten Europas in gleichem Maß gerecht werden wie der Eigenständigkeit gewachsener sozia-
ler Traditionen in den einzelnen Ländern. Daher wird ein aus zentralen und dezentralen Ele-
menten bestehendes Verfahren eingeführt. Auf zentraler Ebene ist als europäisches Mitar-
beitergremium ein Europa-Comitee vorgesehen. Für die einzelnen Länder wird die Informati-
on und Anhörung der Mitarbeiter beziehungsweise ihrer Vertretungen in landesüblicher Form 
sichergestellt. 

Diese Vereinbarung gilt für alle Mitarbeiter der Bosch-Gruppe innerhalb ihres Geltungsbe-
reichs. Sie ist auf Dauer angelegt. Sollten die bei der Durchführung gemachten Erfahrungen 
oder veränderte Rahmenbedingungen eine Weiterentwicklung einzelner Bestimmungen er-
fordern, sind die Beteiligten hierzu bereit. Soweit Prozeduren nicht im Detail festgelegt sind, 
wird dies von Fall zu Fall im Geist der vertrauensvollen Kooperation geregelt. 

1. Geltungsbereich 

Diese Vereinbarung im Sinne des § 17 des Gesetzes über Europäische Betriebsräte vom 28. 
Oktober 1996 (EBRG), verabschiedet auf der Basis der EU-Richtlinie 94/45/EG vom 
22.9.1994, gilt für die Bosch-Gruppe einschließlich aller verbundenen Unternehmen in den 
nachfolgend genannten Ländern. Sie regelt die länderübergreifende Information und Anhö-
rung der Mitarbeiter beziehungsweise ihrer Vertretungen in den Staaten der Europäischen 
Union, auf die das Abkommen über Sozialpolitik im Anhang des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft Anwendung findet, sowie in den anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 einschließlich Groß-
britanniens. 

Ausgenommen von dieser Vereinbarung sind Unternehmen, für die bereits ein Europäischer 
Betriebsrat oder ein Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemein-
schaftsweit operierenden Unternehmen oder Unternehmensgruppen existiert. 

2 . Gegenstand der Information und Anhörung 

Die Information und Anhörung bezieht sich auf die Entwicklung der Geschäftslage und die 
Perspektiven der Bosch-Gruppe. Zu der Entwicklung der Geschäftslage gehören folgende 
Angelegenheiten mit grenzüberschreitendem Charakter innerhalb des räumlichen Geltungs-
bereichs dieser Vereinbarung: 



· Struktur der Bosch-Gruppe einschließlich erheblicher Veränderungen (Zusammen-
schlüsse oder Spaltungen von Unternehmen oder Betrieben; Stillegungen, Ein-
schränkungen oder Verlegungen von Unternehmen, Betrieben oder wesentlichen Be-
triebsteilen; Produktionsverlagerungen; Massenentlassungen) 

· wirtschaftliche und finanzielle Lage der Bosch-Gruppe 
· voraussichtliche Entwicklung der Geschäfts-, Produktions- und Absatzlage 
· Beschäftigungslage und ihre voraussichtliche Entwicklung 
· Investitionen (Investitionsprogramme) und grundlegende Änderungen der Organisati-

on 
· Einführung neuer Arbeits- und Fertigungsverfahren 
· sonstige wesentliche Umstände, die die Interessen der Mitarbeiter in mindestens zwei 

Mitgliedstaaten berühren. 

Angelegenheiten, die Mitarbeiter und Unternehmen in nur einem Land betreffen, verbleiben 
in der ausschließlichen Zuständigkeit der Gesprächspartner in diesem Land nach den dort 
üblichen Regeln. 

3. Europa-Comitee der Bosch-Gruppe (EC), Zusammense tzung, Mandatsdauer 

Zur Information und Anhörung wird ein EC gebildet, in dem jeder Mitgliedstaat, in dem Bosch 
einen Betrieb unterhält, durch ein Mitglied vertreten ist. Darüber hinaus entsendet jeder Mit-
gliedstaat, in dem Bosch regelmäßig mehr als 5 000 Mitarbeiter beschäftigt, weitere Mitglie-
der nach folgender Staffelung regelmäßig beschäftigter Mitarbeiter: 

· 5.001 - 10.000 Mitarbeiter = 1 zusätzliches Mitglied 
· 10.001 - 20.000 Mitarbeiter = 2 zusätzliche Mitglieder 
· 20.001 - 30.000 Mitarbeiter = 3 zusätzliche Mitglieder 
· 30.001 - 40.000 Mitarbeiter = 4 zusätzliche Mitglieder 
· 40.001 - 50.000 Mitarbeiter = 5 zusätzliche Mitglieder 
· 50.001 - 60.000 Mitarbeiter = 6 zusätzliche Mitglieder 
· 60.001 - 70.000 Mitarbeiter = 7 zusätzliche Mitglieder 
· 70.001 - 80.000 Mitarbeiter = 8 zusätzliche Mitglieder 
· 80.001 - 90.000 Mitarbeiter = 9 zusätzliche Mitglieder 
· über 90.000 Mitarbeiter = 10 zusätzliche Mitglieder

   · 
Die Entsendung und Abberufung der Mitglieder und der Ersatzmitglieder erfolgt nach den 
nationalen Umsetzungsgesetzen oder sonstigen Regelungen des jeweiligen Landes. Die 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des EC müssen Mitarbeiter der Bosch-Gruppe gemäß Ziffer l 
sein. Die Konzernleitung stellt die erforderlichen Informationen bereit, damit in den vorgese-
henen Ländern sämtliche Unternehmen in das jeweilige Entsendungsverfahren eingebunden 
werden können. 

Die Mandatsdauer der Mitglieder beträgt 4 Jahre. Entfallen während der Mandatsdauer die 
Entsendungsvoraussetzungen, so ist ein neues Mitglied zu entsenden. In diesem Fall richtet 
sich die Mandatsdauer nach der verbleibenden Mandatsdauer des ausgeschiedenen Mit-
glieds. 

Die Anzahl der Mitglieder des EC ist auf höchstens 30 begrenzt, solange das EBRG nichts 
anderes bestimmt. 

Veränderungen von Mitarbeiterzahlen in dem Geltungsbereich gemäß Ziffer l führen nicht 
automatisch zu einer Veränderung der Mitgliederzahl. Veränderungen der Mitarbeiterzahlen 
in den Ländern während der Mandatsdauer haben nur dann Auswirkungen auf die Zusam-
mensetzung des EC, wenn sie auf Veräußerung oder Erwerb von Unternehmen, Betrieben      



oder Betriebsteilen beruhen. Bei Aufnahme weiterer Länder mit Bosch-Betrieben in den Gel-
tungsbereich gemäß Ziffer l, erhalten diese im EC Mandate gemäß Ziffer 3 Abs. 1. .Sollte die 
Formel gemäß Ziffer 3 Abs. l durch Veränderungen von Mitarbeiterzahlen oder durch die 
Aufnahme weiterer Länder in den Geltungsbereich dazu führen, daß das EC mehr als 30 
Mitglieder haben würde, so wird über die Formel neu verhandelt. Die übrigen Bestimmungen 
dieser Vereinbarung werden davon nicht berührt. 

4. Sitzung des EC 

Das EC tritt einmal jährlich auf Einladung des Vorsitzenden des EC zusammen, und zwar in 
der Regel am Sitz der Zentrale der Robert Bosch GmbH und zu einem Zeitpunkt, der eine 
Berichterstattung über die Entwicklung der Geschäftslage ermöglicht. Bei Vorgängen zwi-
schen den Sitzungen, die keinen Aufschub dulden, gilt für die Information und Anhörung Zif-
fer 5 Abs. 2. 

Die Sitzung dient der Information und Anhörung gemäß Ziffer 2 über die Situation der Bosch-
Gruppe. Der Vorsitzende des EC und die Konzernleitung verständigen sich auf Zeitpunkt und 
Ort der Sitzung sowie auf die Tagesordnung. Informiert wird anhand vorhandener Unterla-
gen. Sofern es zur Vorbereitung der Sitzung erforderlich ist, werden die Unterlagen zuvor in 
die erforderlichen Sprachen übersetzt und den EC-Mitgliedern rechtzeitig zugeleitet. 

An den Sitzungen nehmen neben den EC-Mitgliedern Vertreter der Konzernleitung teil. 

Die Dauer der Sitzung soll in der Regel einschließlich der Vorbesprechung der EC-Mitglieder 
zwei Tage nicht überschreiten. 

EC-Mitglieder können an Schulungen des Bosch-intern durchgeführten Weiterbildungsange-
bots auf wirtschaftlichem Gebiet, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Vereinba-
rung geeignet und erforderlich sind, im Rahmen der bei der Regionalgesellschaften üblichen  
Verfahrensweisen teilnehmen. Entsprechendes gilt für Sprachschulungen. Weitergehende 
Bildungsansprüche nach nationalen Gesetzes bleiben unberührt. 

Konferenzsprache ist deutsch mit Simultanübersetzung., in die notwendige Anzahl der Spra-
chen. Vorrangig ist eine Sprachschulung einzelner EC-Mitglieder, wenn dadurch der Über-
setzungsaufwand innerhalb der Mandatsdauer voraussichtlich reduziert werden kann. 

Von jeder Sitzung des EC wird eine Niederschrift angefertigt, die vom Vorsitzenden des EC 
und einem Vertreter der Konzernleitung unterzeichnet und in die jeweilige Landessprache 
übersetzt wird. 

5. Geschäftsführender Ausschuß (GA) 

Das EC bildet aus seiner Mitte einen aus drei Mitgliedern bestehenden GA. Der GA setzt 
sich aus dem Vorsitzenden des EC sowie aus zwei weiteren Mitgliedern zusammen, die das 
EC aus seiner Mitte wählt. Der GA kann um ein zusätzliches Mitglied erweitert werden, so-
fern dies seine Funktionsfähigkeit erhöht. 

Der GA ist Gesprächspartner der Konzernleitung in länderübergreifenden, außergewöhnli-
chen. Angelegenheiten (insbesondere Verlegungen, Stillegungen von Unternehmen, Betrie-
ben oder wesentlichen Betriebsteilen, Massenentlassungen) mit erheblichen Auswirkungen 
auf die Mitarbeiter in mindestens zwei Mitgliedstaaten, deren Behandlung keinen Aufschub 
bis zur nächsten jährlichen Sitzung des EC duldet. Ein Vertreter der Konzernleitung infor-
miert den GA-Vorsitzenden über diese Angelegenheiten auf der Basis vorhandener Unterla-
gen, die ihm übersandt werden, soweit dies erforderlich ist. Parallel informieren die jeweils 
zuständigen Leitungen in gleicher Weise die GA-Mitglieder und die EC-Mitglieder, die die 
unmittelbar betroffenen Standorte, vertreten. Mit der Information des GA-Vorsitzenden wird 



ein Anhörungstermin innerhalb der folgenden zwei Wochen festgelegt, der auf Verlangen 
des GA wahrgenommen wird. Die GA- und die EC-Mitglieder, die die unmittelbar betroffenen 
Standorte vertreten, können vor der Anhörung eine Vorbesprechung abhalten, die wenn 
möglich am gleichen Tag wie die Anhörung stattfindet, sowie im unmittelbaren Anschluß an 
die Anhörung eine Nachbesprechung. Anhörung sowie Vor- und Nachbesprechung werden 
in die notwendige Anzahl von Sprachen simultan übersetzt. Nimmt der GA den Anhörungs-
termin nicht wahr, kann er schriftlich innerhalb von zwei Wochen nach Information gemäß 
Satz 2 zu der Angelegenheit Stellung nehmen. 

Soweit erforderlich, haben die EC-Mitglieder, die die unmittelbar betroffenen Standorte ver-
treten, die Möglichkeit, sich vor der Anhörung in ihrem Land mit jeweils einem Mitarbeiterver-
treter der unmittelbar betroffenen Standorte zum Informationsaustausch zu treffen oder auf 
andere Weise in Verbindung zu setzen. Die im Rahmen der Anhörung erhaltenen Informati-
onen können telefonisch oder schriftlich an die unmittelbar betroffenen Mitarbeitervertreter 
weitergeleitet werden. 

Der GA führt ferner die laufenden Geschäfte des EC und bereitet die EC-Sitzungen vor. 

6. Aufwand 

EC und GA werden am Sitz der Konzernleitung im erforderlichen Umfang sachliche Mittel 
und Büropersonal zur Verfügung gestellt. Die laufenden Ausgaben, die Kosten für die Orga-
nisation und Durchführung der Sitzungen sowie die für die Teilnehmer anfallenden Reise- 
und Aufenthaltskosten werden in erforderlichem Umfang von der Firmenseite übernommen. 

Außerdem werden den EC-Mitgliedern im erforderlichen Umfang Kommunikationsmittel zur 
Verfügung gestellt. 

7. Sachverständige 

Der GA oder das EC können sich durch Sachverständige ihrer Wahl unterstützen lassen, 
soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die Kosten für 
einen Sachverständigen trägt die Firmenseite. 

Sollten durch die Teilnahme weiterer Sachverständiger an den gemeinsamen Sitzungen mit 
der Konzernleitung zusätzliche Kosten in organisatorischer Hinsicht entstehen, ist über die 
Teilnahme eine Verständigung herbeizuführen. 

8. Information auf Landesebene 

Die Mitarbeiter beziehungsweise die Mitarbeitervertretungen werden über Angelegenheiten, 
die im EC gemäß Ziffer 2 behandelt wurden, in der landesüblichen Form möglichst zeitnah 
zu den Sitzungen des EC informiert. Zu diesem Zweck wird die übersetzte Sitzungsnieder-
schrift an die jeweilige Leitung weitergegeben. Diese übergeben die Sitzungsniederschrift 
den Mitarbeitervertretern. Falls keine Mitarbeitervertretungen bestehen, werden die Mitarbei-
ter unmittelbar anhand der Sitzungsniederschrift in landesüblicher Form informiert. 

Die EC-Mitglieder nutzen die im jeweiligen Land bestehenden Gremien (z.B. Konzernbe-
triebsrat/Gesamtbetriebsrat;) und Routinesitzungen zur Berichterstattung über die jährliche 
EC-Sitzung. Besteht ein vergleichbares Gremium nicht, können die EC-Mitglieder eines Lan-
des einmal jährlich zur Berichterstattung über die EC-Sitzung mit jeweils einem Mitarbeiter-
vertreter der von ihnen vertretenen Standorte zu einer gemeinsamen, eintägigen Sitzung 
zusammenkommen. Hiervon aus besonderen Gründen abweichende Vorgehensweisen be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der jeweils zuständigen Leitungen. 



Für die nicht im EC vertretenen örtlichen Mitarbeitervertreter handelt es sich bei der Teil-
nahme an der Berichterstattung um erforderliche Interessenvertretung im Rahmen der jewei-
ligen nationalen Vorschriften. Es ist sicherzustellen, daß jeweils ein Vertreter des Standortes 
an der Berichterstattung teilnehmen kann. 

Daneben können die EC- und GA-Mitglieder die ihnen zur Verfügung stehenden Kommuni-
kationsmittel zum Informationsaustausch im Rahmen dieser Vereinbarung nutzen. 

9. Grundsätze der Kooperation 

Die Kooperation soll von Offenheit und gegenseitigem Vertrauen geprägt sein und dem Wohl 
der Mitarbeiter und dem der Bosch-Gruppe dienen. Die Rechte und Pflichten der EC-
Mitglieder zur Wahrnehmung der Mitarbeiterinteressen gemäß ihrer nationalen Rechtsord-
nung bleiben unberührt. 

10. Vertraulichkeit 

Die in dieser Vereinbarung genannten Sitzungen sind nicht öffentlich. Wurden einzelne In-
formationen ausdrücklich als vertraulich bezeichnet, dürfen sie nicht, auch nicht nach Ablauf 
des Mandats, weitergegeben werden. Gegenüber örtlichen Mitarbeitervertretern dürfen sie 
nicht vor einem eventuell genannten Termin verwendet werden. Die Verpflichtung zur Ver-
traulichkeit gilt auch für Sachverständige, Dolmetscher und örtliche Mitarbeitervertreter. 

11. Schutz der Mitarbeitervertreter 

Die GA- und EC-Mitglieder genießen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben den selben 
Schutz und die gleichen Sicherheiten wie nach den Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 
des Landes, in dem sie beschäftigt sind. Sie dürfen wegen der Ausübung ihres Mandats we-
der bevorzugt noch benachteiligt werden. 

Die GA und EC-Mitglieder sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Vereinbarung 
gemäß den jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen bezahlt freizustellen, mindestens ist 
ihnen jedoch die Arbeitszeit zu vergüten, die durch die Teilnahme an den in dieser Vereinba-
rung vorgesehenen Sitzungen ausfällt. 

12.Schlußbestimmungen 

Diese Vereinbarung tritt am 01.07.1998 in Kraft und gilt zeitlich unbegrenzt. Sie kann erst-
mals nach Ablauf von 5 Jahren von beiden Seiten mit einer Frist von 5 Monaten zum Jah-
resende gekündigt werden. Bis zum Abschluß einer Neuregelung gilt die bestehende Ver-
einbarung weiter. Ab dem 01.07.2003 können das EC oder die Konzernleitung das Antrags- 
oder Initiativrecht nach § 9 Abs. l EBRG mit der Folge des § 20 EBRG ausüben, sofern eine 
Kündigung der Vereinbarung erfolgt ist. 

Nach Ablauf von zwei Jahren werden die Parteien aufgrund der bisherigen Erfahrungen über 
eventuell erforderliche Anpassungen dieser Vereinbarung beraten. 

Kommt es über den Inhalt oder die Auslegung dieser Vereinbarung zu Meinungsverschie-
denheiten, so führen ein Vertreter der Konzernleitung und der GA-Vorsitzende gemeinsam       
eine Entscheidung herbei. Sollte die Meinungsverschiedenheit auch auf diese Weise nicht zu 
lösen sein, so kann die Klärung vor dem zuständigen Gericht in Stuttgart erfolgen. 

Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser Vereinbarung. 

Stuttgart, den 29. April 1998    Stuttgart, den 12. Mai 1998 
Besonderes Verhandlungsgremium   Robert Bosch GmbH 








